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e u r e x  B e k a n n t m a c h u n g   
 
 
 
 
 
 
Einführung der Funktion „Stopp Button“ 

 

- Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich -  

 

 

Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland hat am 5. September 2007 die 

nachfolgende Änderung der Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und 

der Eurex Zürich beschlossen.  

 

Sie tritt mit Wirkung zum 26. November 2007 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 

http://www.eurexchange.com
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****************************************************************** 

ERGÄNZUNGEN beziehungsweise AUFHEBUNGEN sind nachfolgend  

mittels Unterstreichung (ERGÄNZUNG) beziehungsweise  

Durchstreichung (AUFHEBUNG) kenntlich gemacht.  

 ****************************************************************** 

[…..] 

2 Abschnitt: Allgemeine Handelsvorschriften 

[…..]  

2.5 Aufträge und Quotes im Auftragsbuch 

(1)  Soweit Aufträge beziehungsweise Quotes nach Eingabe in das System der Eurex-Börsen nicht sofort 
entsprechend ihren Ausführungsbestimmungen ausgeführt werden, werden sie in elektronischen 
Dateien (Auftragsbuch) gespeichert. 

(2)  Aufträge und Quotes im Auftragsbuch werden während der Opening-Periode nach Maßgabe von 
Ziffer 1.3 Absatz 2 zum Eröffnungspreis ausgeführt. Während der Trading-Periode werden sie nach den 
für diese geltenden Regeln für das Matching (Ziffer 2.2) ausgeführt. 

(3)  Aufträge im Auftragsbuch können von dem Börsenteilnehmer, welcher sie eingegeben hat, geändert 
oder gelöscht werden. Quotes können einzeln oder für ein Produkt insgesamt geändert oder gelöscht 
sowie für ein Produkt insgesamt zeitweise aus dem Handel genommen werden. Sämtliche Quotes 
beziehungsweise sämtliche Aufträge und Quotes eines Börsenteilnehmers im Auftragsbuch können auf 
sein Verlangen von den Eurex-Börsen gelöscht werden. 

(4)  Änderungen eines Auftrages oder Quote haben einen neuen zeitlichen Rang im Auftragsbuch zur Folge, 
wenn sie den Preis betreffen oder wenn die Stückzahl erhöht wird. Dies gilt nicht für Aufträge und 
Quotes, die Produkte betreffen, bei denen das Pro-Rata-Matching-Prinzip (Ziffer 2.2 Absatz 6) 
Anwendung findet.  

Bei Optionskontrakten erhalten aus dem Handel genommene Quotes einen neuen zeitlichen Rang, 
wenn sie wieder freigegeben werden. 

(5)  Bei einer technisch bedingten Unterbrechung des Betriebs des EDV-Systems der Eurex-Börsen können 
Aufträge und Quotes, welche gemäß Absatz 1 im Auftragsbuch des Eurex-Systems gespeichert sind, 
von den Eurex-Börsen gelöscht werden. Die Eurex-Börsen informieren die Börsenteilnehmer 
unverzüglich mittels einer elektronischen Nachricht über die Löschung. Die Börsenteilnehmer können 
bei der Eingabe ihrer Aufträge in das EDV-System der Eurex-Börsen durch eine Kennzeichnung 
festlegen, welche Aufträge im Fall von Satz 1 im Auftragsbuch gespeichert bleiben sollen oder gelöscht 
werden können.   
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[…..] 

4 Abschnitt: Positionskonten der Börsenteilnehmer 

[…..] 

4.5 Kontenführung 

[…..] 

(5)  Geschäftsberichtigungen (Trade Adjustments) können während der Pre-Trading-, der Pre-Opening-, der 
Trading- und der Post-Trading-Full-Periode eines jeden Börsentages eingegeben werden. Sie sind für 
Transaktionen des jeweiligen Börsentages und ders beiden vorherigen Börsentages zulässig. 

 Positionsglattstellungen (Closing Position Adjustments) und Positionsübertragungen zwischen 
Positionskonten desselben Börsenteilnehmers können während der Pre-Trading-, der Pre-Opening-, der 
Trading- und der Post-Trading-Full-Periode eines jeden Börsentages eingegeben werden.  

[…..] 

(7)  Geschäftsübertragungen vom Kundenpositionskonto eines Börsenteilnehmers auf Kunden- und 
Eigenpositionskonten eines anderen Börsenteilnehmers (Give-up-Trades) können auf Weisung des 
Kunden grundsätzlich am Tag des jeweiligen Geschäftsabschlusses und aman den beiden darauf 
folgenden Börsentagen, sofern der Terminkontrakt noch zum Handel zur Verfügung steht, 
vorgenommen werden, sofern 

- ein Börsenteilnehmer (Executing Broker) einen Kundenauftrag ausgeführt hat und 

- dieser Auftrag nach Maßgabe der Ziffern 2.2 ff. durch das System der Eurex-Börsen mit einem 
anderen Auftrag oder Quote zusammengeführt wurde und 

- es sich bei dem zustande gekommenen Geschäft um ein Eröffnungsgeschäft (Opening Trade) 
handelt und 

-  der Auftrag bei der Eingabe beziehungsweise das zustande gekommene Geschäft nach dem 
Matching als Give-up-Trade gekennzeichnet wurde und 

-  dem anderen Börsenteilnehmer (Clearing Broker) die Übertragung des Geschäftes angezeigt wurde 
und  

-  dieser Börsenteilnehmer (Clearing Broker) die Übernahme des Geschäftes bestätigt hat und 

-  die jeweiligen Clearing-Mitglieder beider Börsenteilnehmer der Übertragung des Geschäftes – mit 
der Folge der Übertragung des Geschäftes in das Kunden- oder Eigenpositionskonto des Clearing- 
Brokers – zugestimmt haben. 

Die Geschäftsführung kann für einzelne Terminkontrakte gesonderte Bestimmungen treffen, die die 
zeitliche Verfügbarkeit der Funktionalität regeln. 

[…..] 
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6 Abschnitt: Inkrafttreten 

Diese Bedingungen treten am 26. November 2007 in Kraft. 

 

 

Die vorstehenden Änderungen der Bedingungen für den Handel an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich werden 
hiermit ausgefertigt. Die Änderungen treten dem Beschluss des Börsenrates entsprechend am 26.11.2007 in Kraft. 

Frankfurt am Main, den 26.11.2007 

 

Geschäftsführung der Eurex Deutschland 

 

 

Peter Reitz   Thomas Lenz 
 


